
Ihre START-Niederlassung: 
Rufen Sie uns an!

Informationen
für Bewerber/-innen und  
für Arbeitnehmer/-innen

Ihr Ziel eröffnet 
neue Perspektiven

Nach erfolgreich absolviertem Anerkennungs-
verfahren zum/zur

•	 examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger/-in
•	 examinierten Altenpfleger/-in

erhalten Sie von START einen unbefristeten Arbeits-
vertrag. So können Sie in Deutschland den Einstieg 
ins Berufsleben bei tariflicher Entlohnung finden –  
mit dem Ziel einer Übernahme bei einem unserer 
Kunden.

Ihre Chance: Als anerkannte Pflegefachkraft können 
Sie zum Beispiel in allen Fachbereichen eines Kran-
kenhauses arbeiten. Auch in Behinderteneinrichtungen 
oder in der Altenpflege gibt es Beschäftigungsmög-
lichkeiten. Zudem sind Ihr Fachwissen und Können 
im Bereich der ambulanten Pflege gefragt.

Unterstützung für Pflegefachkräfte aus EU- und 
Drittländern während des Berufsanerkennungs-
verfahrens zum/zur
• Gesundheits- und Krankenpfleger/-in
• Altenpfleger/-in
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Die START-Niederlassung in Ihrer Nähe:

www.start-nrw.de

Qualifizierungsangebot
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Schritt für Schritt 
weiterkommen

Lassen Sie sich 
nicht aufhalten

Ihr Weg zurück 
in den Pflegeberuf

Die Kosten des Anerkennungsverfahrens setzen sich 
wie folgt zusammen:
•	 Verwaltungsgebühren für die Gleichwertigkeitsprüfung 

bei der zuständigen Bezirksregierung
•	 Kursgebühren für die Qualifizierungsmaßnahme
•	 Gebühren für eine eventuelle Sprachförderung
•	 abschließendes gebührenpflichtiges Antragsverfahren 

bei den zuständigen Gesundheitsämtern zur Führung 
der Berufsbezeichnung 

Die Kosten für die Qualifizierungsmaßnahme zur Vorberei-
tung der Anerkennungsprüfung werden in der Regel von 
der Agentur für Arbeit übernommen. Die weiteren Kosten 
können aus dem Qualifizierungsbudget von START  
finanziert werden.

Wenn Sie alle Voraussetzungen erfüllen, werden Sie in die  
Vorbereitungsphase des Prüfungsverfahrens aufgenommen.

•	 Zunächst wird – soweit noch nicht geschehen – bei Vorlage aller 
Unterlagen der Antrag auf Gleichwertigkeitsprüfung bei der 
zuständigen Bezirksregierung gestellt.

•	 Es folgt eine Überprüfung Ihrer Sprachkenntnisse. Bei Bedarf 
werden Kurse zur Nachschulung angeboten.

•	 Wir helfen Ihnen beim Erwerb des Bildungsgutscheins bei der 
Agentur für Arbeit oder bei den Jobcentern. Zudem klären wir  
die Finanzierung der Qualifizierungsmaßnahme inklusive der  
anfallenden Verwaltungsgebühren ab.

•	 Wir organisieren einen Informationstermin bei der Bildungs-
einrichtung, damit Sie alles erfahren, was Sie über den Ablauf 
der Qualifizierungsmaßnahme wissen müssen.

•	 Wir vermitteln wohnortnahe praktische Einsätze während der 
Qualifizierungsmaßnahme.

•	 Wir unterstützen Sie bei der abschließenden Beantragung der 
Führung der Berufsbezeichnung.

In Deutschland werden dringend Fachkräfte für den 
Pflegebereich gesucht. START möchte qualifizierte 
Zuwanderinnen und Zuwanderer fördern und ihnen 
damit den Einstieg in einen zukunftssicheren und 
perspektivenreichen Beruf ermöglichen.

In Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen begleiten 
wir unsere Bewerberinnen und Bewerber beim  
Antragsverfahren sowie bei der berufspraktischen 
Qualifizierungsmaßnahme zur Vorbereitung ihrer  
Anerkennungsprüfung in der Kranken- oder Altenpflege.

Wichtige Voraussetzungen:

•	 Sie müssen in Ihrem Herkunftsland eine  
Ausbildung im Bereich der Pflege absolviert 
haben, z. B. in der Krankenpflege, in der Alten-
pflege oder als Feldscher/-in.

•	 Sie benötigen gute Kenntnisse in der deutschen 
Sprache, mindestens Sprachniveau B1.  
Gegebenenfalls fördern wir Ihre Nachschulung.

•	 Wir erwarten volle Einsatzbereitschaft, d. h. 
zwölf Monate lang zur Bildungseinrichtung zu  
fahren sowie den theoretischen und praktischen 
Teil der Maßnahme zuverlässig abzuleisten.
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